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M 14 Donnerstag , den 4. Februar abends 27. Jahrgang 1915*

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Mitteilung der obersten Heeresleitung . Großes Hauptquartier , 4 . Februar , vormittags . (W. B . Amtlich) .

N --7n ^ bU1bfcSL fm » n nurA -.ia- -i-kämpfe statt. E -n-u.° französisch-
Ctt Menchouw , griffen unsere Truppen gestern an! stießen im Mut " ° rdw°st-ich
setzten sich in den französischen Hauptstellungen in einer Breite von 2 Kilometer ' fett r -mJfr ',4, m ®ta &enltiuen durch und
auch nachts fortgesetzt wurden, sind abgeschlagen worden . Wir nahmen 7 Dfkiere 601 Mann^ »». ^ 6enangnffe der Franzosen , die
gswehre , s Geschütze kleineren Kaliber - und viel Material inst " ^ nur dai Ä . ffbmtet -n S Maschinen-
einer Schneeschuhtruppe gegen ftanzästsche Alpenjäger erfolgreich für un- - erlttf ' ' 6 b Mtttelvogesen da- 1. Gefecht

Polen , S? 1»? «« * südlich der Memel abgewiesen , In
statt. An der Bznra , südlich Sochaczew brach ein Ntssischm Nachtanariss un,e? »aE ^ m E gemischter Truppenab,eilungen
griffe östlich Polinow machen trotzthEfttg-r GegensEe 7 °- Feinde - zusammen.  Unsere An-
Karpathen kämpfen seit einigen Tagen deutsch- Kräfte ©faltean64 * 5 '^, »^ . Wangenen erhöht stch. In den
Truppen haben in dem schwierigen und verschneiten Gebirgsgelände eine Reihe schöner Grs°lge"erzicll ^ atmccn - ® ,c  verbündeten

Berlin,  4 . Februar, (Nichtamtl,) UeberS , M, Schiff Auesba" aebi bie MnU>rirbt
^lrpitänleutnant von Micke, mit dem LandungskorpsS M Schiff En̂ en in bor

^ ? ? yvT « -w _ "" - — 1 _Lokales.
* Am Sonntag vor 8 Tagen fand auf der

«nertzadter Harde bei Oberursel eine Besichtigung
oer Jugendwehren der benachbarten Orte (darunter

« er  hefigen ) durch den Herrn Landrat und
^ ^ !? ?"deur des Hamburger Ersatzbataillons,

? -Major von Foller, statt. Angetreten waren
4 Kompagnien mit zus. etwa 260 Mann , die kom-
?.^ bwerse unter ihren betr. Führern übten und
Ni- „fl -t n,a^ besichtigt wurden. Zunächst wurden

Iĉ en ^ ^^zier - und Marschübungen u.
;u ^ sua/wnen vorgeführt, sodann Schützenlinien
ausaeiüb^ ^m 'i Angriff auf einen markierien Feind
«SSS*  besonders zeichnete sich die Oberurfeler
tun » ^rch zahlreiches Erscheinen , gute Hal-
ver-?ctmmJ^T b^ e Ausführung aus. Zum Schluß
längeren byr«s ber Herr Major die Führer zu einer
Dank unK ^ L' .uw .sich, m der er ihnen seinen
aussvrack" ^ ^ fedigung über das Vorqeführte
Ä2 ' Lb zur fleißigen Weiterarbeit aufforderte
(bin eiÄ 9en °us dem Feldzuge mitteilte

weh7 kommtdi ^ BorbeZtung d̂er  I ?gend-thm spater sehr zu statten!
aemackt ^ werden darauf aufmerksam

Roggenbrot das Datum des Herstell-
24 Stunden ' ? ^ ^ ß und nicht vor Ablauf von

d°' I, Z-« id-rhLdLngkn 'L °L b-st- ük a ‘rit "

Der Krieg.
Großes Hauptquartier , 3. Februar 1916

mittags . (W.B . Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Französische Angriffe gegen unsere Stell¬
ungen bei Perthes wurden abgewiesen. Auf
der übrigen Front fanden nur Artillerie¬
kämpfe statt.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Von der ostpreußischen Grenze nichts

neues . In Polen nördlich der Weichsel
hatten die Kavallerie -Kämpfe mit dem Zurück¬
werfen der Russen geendet.

Südlich der Weichsel führte der Angriff
östlich Bolmow zur Eroberung des Dorfes
Humin . Um Wolvaszl-Avywca wird noch
gekämpft. Seit dem 1. Februar sind hier

Über 4000 Gefangene
gemacht worden . Russische Nachtangriffe
gegen unsere Stellungen am Bzura wurden
abgewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
^ Berlin  3 . Febr. (Nichtamtl) Aus sicherer
Quelle wird folgender geheim zu haltender Befehl
der englischen Admiralität bekannt: Wegen des
Auftretens deutscher Unterseeboote im englischen und
Frischen Kanal sollen sofort alle englischen Handels-

schiffe neutrale Flagge hissen und 'alle Abzeichen
wie Reedereizelchen, Namen usw. verdecken. Haus-
flaggen sind nicht zu führen. Dieser Befehl ist ge¬
heim zu halten. ' a
™ rs^ .a ^ S' (Nichtamtl.) Der „Temps"
meldet. Em deutsches Flugzeug überflog Nancy
und warf Bomben und Pfeile ab, welche ohne
großen Schaden anzurichten, im Viertel des Güter¬
bahnhofs niederfielen. Durch das Platzen der Bombe
wurde ein Knabe im Schulhof leicht verletzt. Zwei
deutsche Flugzeuge überflogen Luneville. Eines
wurde bei Vathimenil zur Landung gezwungen.
Em weiteres deutsches Flugzeug überflog Remi-
remont und warf Bomben ab. Eine Bombe platzte
vor dem Schulhause, es wurde jedoch niemand ver-
Ä - Ä - dw Fabriken in Chaufontain und die
Automobilfabrikvon Lorraine District wurden von
einem Flugzeug Bomben geworfen, sie verursachten
aber nur geringen Schaden.
■■cc ^dr . Der Londoner„Globe" ver-
offent icht emen verlegenen Artikel, in dem eine be-
dauerliche Verstimmung der großen Masse in Frank-
re }.cP, Estgestellt und betont wird, die Franzosen
mußten uberzeugt werden, daß die Engländer ledig¬
lich zugunsten Frankreichs in den Krieg einariffen
und zugunsten Frankreichs weiter kämpfen wollten.

m 7k̂ .» b dem Haag,  2 , Febr . Das Londoner
Pressebüro teilt mit, daß zur Beruhigung der
Schiffahrtskreise und zur Aufspürung der Untersee¬
boote von der , Admiralität j2 Torpedobootszer-
storer m die die Irische See abgeschickt worden
seien. Vier regelmäßige Handelsdampferlinien
haben den Frachtverkehr mit Irland eingestellt, doch



s
etzen vorläufig die Passagerdampfer den Verkehr
noch fort in der Hoffnung, daß dre Admiralität
die nötigen Maßnahmen ergreifen ,wird, um,die
Unruhe in England über die deutschen Untersee-

‘ " VSÄ ? F .br, » » .aj « . <« ,8»doner Arbeiterpartei, „Dmly Eitizen kundighan,
daß am (3. Februar rn 44  größeren Städten Kund-
gedungen gegen die Teuerung stattfinden sollen.

Rotterdams  Febr . Die von der engl.
Regierung eingesetzte Kommission zur Schätzung
des Schadens in Hartlepool, Scarborough unv
Whitby begann ihre Tätigkeit. Es liefen mehr
als 1000 Schadenersatzansprüche ein.

Wien , 3. Febr . (W . B .) Amtlich nnrd
verlautbart : 3. Februar mittags . Inden
Ostbeskiden wurden neue heftige Angriffe,
die auch nachts andauerten , wieder unter
schweren Verlusten derRussen zurückgeschlagen.
Die Kämpfe im mittleren Waldgebirge neh¬
men einen günstigen Verlauf . Die verbün¬
deten Truppen , die gestern vom Feind hart¬
näckig verteidigte Höhenstellungen eroberten,
machten 1000 Gefangene und erbeuteten
mehrere Maschinengewehre. In Polen und
Westgalizien ist die Situation unverändert.
Es herrscht größtenteils Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:

v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Belfort,  3 . Februar . Meldung des

Agence Havas : Ein deutsches Flugzeug über¬
flog am gestrigen Nachmittag >Belfort . Es
wurde beschossen und von französischen Flug¬
zeugen verfolgt . Das feindliche Flugzeug
entfloh.

kann man sich auch häufig mit einer geringeren
Menge begnügen. Es stehen uns 1« neben dem
Brot auch andere billige Lebensmittel insbesondere
Kartoffeln, zur Verfügung. Aus gesetzlichem und
vaterländischem Gebot trifft daher reden die Pflnht,
über das Höchstmaß von 2 Kilogramm Brot und
Mehl unter keinen Umständen hinauszugehenwohl
aber mit weniger auszukommen, ^ nn Z
seinem Unterhalt genügt. Von denen besonders,
deren Lebensunterhaltung die ausreichend^ Ernäh¬
rung mit anderen Nahrungsmitteln gestattet, muß
unbedingt erwartet werden, daß sie ihren Brotver-
brauch um so stärker vermindern. *

Schwieriqkeiten werden sich rm Anfang kaum
vermeiden lassen. Von dem vaterländischenSinn
und dem Verständnis aller Volksgenossen darf er
wartet werden, daß sie sich willig den no wendigen
Bestimmungen, die das allgemeine Wohl g-bietet,
iüaen Keiner dränge zu den Verkaufsstellen, fernen
Wochenbedars kaufe jeder nach und nach an einzelnen
Tagen ein.

Der Kaiser und die Landwehr.

Eine häufige Klage unserer Hausfraueu ver¬
ursacht die Schwierigkeit, Wollwäsche gründlich>zu
reinigen, ohne sie durch heißer Kochen hart und
filiia werden zu lassen. Ern Verfahren, Wollwasch
nicht nur von allem anhaftendem Schmutz, sondern
gleichzeitig von Blutstoffen und Krankheitskeimen
die oft die Quelle der Uebertragung ansteckender
Krankheit sind, zu befreien und sie dabei immer
locker und griffig zu erhalten, ist ihre Behandlung
mit Persil, dem selbsttätigen Sauerstoffwaschmittel
Man löse Persil in nur lauwarmem Wasser (etwa
30 bis 35° 0 .) durch Umrühren auf, bringe die
Wollstoffe in die Lauge und schwenke sie dann
gründlich hin und her. Nachdem die Wäschestücke
in frischem, reinem Wasser sorgfältig nachgespult
sind drücke man sie kräftig aus , vermeide aber ledes
Auswringen, ebenso mutz ein Trocknen an besonders
heißen Orten, oder unmittelbar an der Sonne per-
mieden werden. So behandelt, bleibt Wollwäsche
jederzeit weich, griffig und locker.

Unser Kaiser hat an seinem Geburtstag an
ein mitteldeutsches Landwehrbataillon, das bisher
im Großen Hauptquartier Dienst getan hat und
jetzt zur Front abgerückt ist, folgende Rede, ge¬
halten, die Zeugnis ablegt von der Tüchtigkeit un¬
serer Landwehr und dem Vertrauen, das ihr oberster
Kriegsherr zu ihr hat : ^ .

„Guten Morgen, Landwehr ! Ich spreche Euch,
Kameraden, Meinen Glückwunsch aus , daß Euer
aller Wunsch, an die Front zu kommen, in Er¬
füllung geht, und Meinen Dank, daß ihr Eure
Sache hier so gut gemacht habt ; Ich war sehr
zufrieden mit Euch. ^ „ r r

Ich weiß, was Ich an meiner Landwehr habe.
Ueberrall, wo die Landwehr vor den Feind ge¬
kommen ist, hat sie sich glänzend geschlagen, im
Osten und in den Vogesen; erst kürzlich war es
die Landwehr, die mit todesmutiger Tapferkeit
und Verachtung der Gefahr eine wichtige Höhe
gestürmt und den Feind hinuntergeworfen hat.
Also macht es ebenso! Lebt wohl, Kameraden!
Meine Segenswünsche begleiten Euch!"

Nachdem der Kaiser von dem das Bataillon
vorführenden Oberstleutnant erfahren hatte, daß es
in den Bereich der Armee des Kronprinzen ab¬
rückte. wandte er sich freudig lächelnd nochmals an
die Mannschaften und sagte: „Na, da grüßt Mir
Meinen Sohn !" Das Bataillon antwortete mit
einem begeisterten Hurra auf den Kaiser.

Mk MWkiSk MlMk
Mam Manie uni

maltm War!
Jeder ette Kriegsbrot!

Merkblatt
für die Hinterbliebenen der gefallenen oder
an Wunden u. sonstigen Kriegsdienstbescha-
digungen gestorb. Teilnehmer am Kriege 1914.

Deutschland ist nicht auszuhungern!
Im Hinblick auf den Bundesratsbeschluß vom

25. Januar zur Sicherung unserer Brotversorgung
erläßt der Magistrat der Rnchshauptstadt eine Be¬
kanntmachung, in der er folgendes ausführt:

Ein jeder kennt die Absicht unserer Feinde,
UNS auszuhungern . Dieser Plan wird an unserer
Kraft und an unserem Willen zerschellen. Lebens¬
mittel sind genügend vorhanden, wenn in verstän¬
diger Wirtschaft hausgehalten wird. Keiner braucht
zu hungern, aber jeder soll seinen Verbrauch auf
das Notwendige beschränken.

Die Bekanntmachung des Bundesrats vom 25.
Januar 1915 begrenzt daher die Herstellung von
Backwaren vom 1. Februar 1915 ab auf drei
Viertel der bisherigen Menge. Dem kann und
muß sich jeder einzelne in seinem Verbrauch an-
pässen. An Brot und Mehl sind für Ernährung
einer Person in der Woche keinesfalls mehr als 2
Kilogramm erforderlich. Wie die Erfahrung lehrt,

Gnadengebührnisse.
1. Hinterläßt ein gefallener usw. Kriegsteil¬

nehmer eine Witwe oder eheliche oder legitimierte
Abkömmlinge, so werden für einen gewissen Zeit¬
raum nach dem Tode des KriegsteilnehmersGnaden-
qebührniffe gewährt.

2 Gnadengebührnisse können auch gewahrt
werden, wenn der Verstorbene der aufsteigenden
Linie, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflege¬
kinder deren Ernährer ganz oder überwiegend ge¬
wesen ist, in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn
und so weit der Nachlaß nicht ausreicht, um die
Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung

bccfctt
2 Der Antrag auf Zahlung der Gnadenge-

bührnisse ist entweder an diejenige stellvertretende
Korpsintendantur , zu deren Geschäftsbereichder
Truppenteil usw. des Verstorbenen gehört oder an
das für den Wohn- oder Aufenthaltsorts zuständige
Bezirkskommando zu richten. Letzteres sorgt dann
für die Weitergabe. An Belegstücken sind dem
Anträge beizufügen: x t

a) eine Bescheinigung des Truppenteils usw.
über die Höhe des Gnadengehalts oder
der Gnadenlöhnung des Verstorbenen und
über die Dauer derEmpsangsberechtigung.

d) eine militärdienstlich beglaubigte Beschei-
nigunq über den Tod des Kriegsteilnehmers

c) in den Fällen zu 2 außerdem eine amt¬
liche Bescheinigung über den Verwandt
schaftsgrad und das Verhältnis zum Ver
ftorbenen.

Können Bescheinigungen der zu a und d er¬
wähnten Art nicht gleich beigebracht werden, so sind
bestimmte Angaben über den Dienstgrad, die'Dienst¬
stellung und den Truppenteil oder die Behörde des
Verstorbenen erforderlich und als Auswege über
den Tod die in Händen der Antragsteller befind¬
lichen Mitteilungen der Truppenteile usw., Auszuge
aus Kriegsranglisten oder Kriegsstammrollen, Todes¬
anzeigen und Nachrufe der Truppenteile und Be-
Hörden im Militär -Wochenblatt oder m sonstigen
Zeitungen und Zeitschriften beizufügen. Auch ern
Hinweis auf die Nummer der amtlichen Verlust¬
listen würde genügen. .

Auf Antrag stellt das Zentral -Nachweis-Buro
des Kriegsministeriums in Berlin NW. 7, Doro¬
theenstraße 48, besondere Todesbescheinigungen aus.

B. Besorgungsgbührnisse.
4. Nach Ablauf der Gnadenzeit erhalten die

Witwe und die Kinder - letztere bis zu (8 Jahren
— Witwen- und Waisengeld, sowie Kriegswrtwen-
und Kriegswaisengeld.

5 Der Antrag auf Bewilligung der Versor-
gunqsgebührnisse zu 4 ist an die Ortspolizeibehörde
des Wohnorts oder des anläßlich des Krieges ge¬
wählten Aufenthaltsorts zu richten.

An Belegstücken sind beizufügen:
I. die Geburtsurkunden der Eheleute (können

wegfallen, wenn die Geburtstage aus der
Heiratsurkunde ersichtlich sind, oder wenn
nur Waisen- u. Kriegswaisengeld beansprucht
wird oder wenn die Ehe über 9 Jahre be¬
standen hat) ;

II die Heiratsurkunde oder, wenn Waisen aus
mehreren Ehen versorgungsberechtigt sind,
die betreffenden Heiratsurkunden der vor dem
1. 4. 1887 verheirateten, bei der preußischen
Militärwitwenkasse versicherten Offiziere und
Beamten befinden sich in der Regel der der
Generaldirektion der preußischen Militär-
Witwenpensionsanstalt in Berlin IV 66, Lerp-

III  die standesamtliche Urkunde über das Ableben
' des Ehemanns und, falls die versorgungs-

berechtigten Kinder auch ihre leibliche Mutter
verloren haben, noch die standesamtliche Ur¬
kunde über das Ableben der Ehefrau (für
den Ehemann gegebenenfalls einen der oben
zu 3 erwähnten Ausweise) ;

IV  die standesamtliche Geburtsurkunde für ledes
versorgungsberechtigte Kind unter (8 Jahren;

V.  amtliche Bescheinigung darüber, daß
a) die Ehe nicht rechtskräftig geschieden,

oder die eheliche Gemeinschaft nich'strechts-
kräftig aufgehoben war (kann wegfallen,
wenn in der Sterbeurkunde die Ehefrau
des Verstorbenen mit ihrem Ruf-,
Mannes - und Geburtsnamen als dessen
Witwe bezeichnet ist),

b) die Mädchen im Alter von 16 Jahren
und darüber nicht verheiratet (oder ver¬
heiratet gewesen) sind,

c) keins der Kinder oder wer von ihnen m
die Anstalten des Potsdamschen Großen
Militärwaisenhauses ausgenommen ist,

VI.  gerichtliche Bestallung des Vormundes ode
Pflegers;

VII . Außerdem ist dem Antrag anzugeben,
at ob und wo der Verstorbene als Beamte

im Reichs-, Staats - oder Kommuna
dienfte, bei den Versicherungsanstalten
für die Invalidenversicherung oder bei
ständischen oder solchen Instituten a
gestellt war , die ganz oder zum Te
aus Mitteln des Reichs, Staates ode
der Gemeinden unterhalten werden,

b) der zukünftige Wohnsitz der Witwe.
C. Kriegselterngeld.

6. Den Verwandten der aufsteigenden Lin
(Vater und jeder Großvater, Mutter und jede Gro
mutter) kann für die Dauer der Bedürftigkeit e.
Kriegselterngeld gewährt werden, wenn der v'
storbene Kriegsteilnehmer

a) vor Eintritt in das Feldheer oder
b) nach feiner Einlassung aus diesem zur Zk

seines Todes oder bis zu seiner letzt
Krankheit

ihren Lebensunterhalt ganz oder überwtegend
stritten hat . , , ,

Der Antrag ist ebenfalls an die Ortsponze
Verwaltung des Wohnorts oder anläßlich des Krie,
gewählten vorübergehendenAufenthaltsorts zu r.
ten. Ihm ist eine standesamtliche Sterbeurkun
über den Gefallenen usw. oder, falls eine sol
noch nicht zu erlangen ist, ein Ausweis der zu
bezeichneten Art beizufügen.
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M7l ' ndwirt !ch°st.ich° Kammer M den R °gi»

" rff S in aBtesbdbcn ” und des „Scrbanbes lanb=

Sr 'ÄffenMtcn

»ftäft ' ÄaSÄ B -Ms v°r-

SSfesirÄ
Bad Zentral-

SSSfcwiöSaÄ
mobmen einen mehrmonatlichen Kredit emraumen zu
können 'sodaß den Landwirten dre Futter - und Dunge-
mMel ohne jede Verteuerung zugeführt werden konnten.

Wir ersuchen alle , welche Futter - und Dünge¬
mittel benötigen , ihren Bedarf umgehend , spätestens
bis Freitag , den 8 . d. M ., mittags 12 Uhr , bei dem
Vorsillenden des hiesigen landwirfchastüchen Vereins
Ljerrn Gastwirt Philipp Peter Henrich (Grüner Wald)
anmmelden Es wird ausdrücklich daraus hmgewiesen,
daß es zurzeit nicht mehr zweckmäßig ist, Kleie zu
- °« Lrn b- diese zu teuer ist uub durch die neuen
Ausmablungvorschristen einen erhebkch geringeren
Nährwert ausweist . Auch eine ausgiebige Verwendung
von künstlichen Dünger wird besonders ans Herz gelegt.

Es können bezogen werden:
An Futtermitteln : Kleie , Kokos -, Palm -, ^ sam-,

Raps -, Raps - und Leinkuchen, Mms , Mmsschrot,
Biertreber , Mälzkeime , 6 Saatmehl und Viehsalz;

an Düngemitteln : Amoniak Amomak /g,
Superphosphat , Schwefelsaures Amomak , Kalkjtickstoff,
Thomasmehl , Kamt , Kalidüngemittel , Peruguano.

Lronberg , den yv , . sm ,

«MWiiWk oon Brotgetr eifle.inesUu.Sfller.
Zur Vermeidung von Zweifeln machen wir auf folgendes

aufmecham ^ ^ ge au  3 rot aetretbe , die von den Landwirten gematz
8 4 Absatz 3 Ziffer a der Bekanulmachung über die Ae-
aelung des Verkehrs mil Brotgetreide und Mehl vom 25.
Januar 1915 zum Verbrauche in der e genen Wirtschaft
zurückbehalten werden darf , beträgt auf den Aopf und Aronat
g kg Brotgetrdide oder an deren Stelle für ie 1 kg i5rot-
aetreide 800 Gramm Mehl . Die zurückbehaltenen Vorräte
können für die Zeit bis Anfang August 1915 , also für o
Monate berechnet werden.

2 . Landwirte können für ihre Wirffchaft den erforderlichen
Saalhafer zurückbehalten , d. i. für ^ das Hektar = 4 Atorgen
Haferanbaufläche 200 kg — 4 Zentner . .

2 . Für jedes Pferd oder anderen Einhufer , die rm Besitz oder
Gewahrsam von Personen find, kann eine Menge von
200 kg , d i . für { Monat \ Zentner Hafer verfuttert
werden . , . yn
Wir ersuchen dies bei Ausfüllung der bis zum 5 . d. Ui

zu erstattenden Anzeigen zu beachten.
Lronberg , den 4. Februar 1915 . _ .

Der Magistrat . Z . v . : schulte.

Kassel , den 14 . Oktober 1914.

Aus Grund eines Erlasses des Kriegsministeriums vom
16 . v. M . und der dazu ergangenen Anordnung des ftellv
Generakommandos des 18 . Armeekorps vom 3 . d . M . 11628900
ersuche ich die Ortspolizeibehörden Ihres Bezirks anzurvehen
dafür Sorge zu tragen , daß jeder  in eine Privatpflegestatte,
fei sie groß oder klein , überwiesene Genesende innerhalo - 4
Stunden bei der Ortspolizeibehörde von dem Inhaber der
Privatpflegestätte unter Angabe des Namens , des Truppenteils
und des Lazaretts , aus dem er überwiesen worden ist , ange¬
meldet wird . Die Ortspoiizeibehörden haben Abschrift dieser
Meldungen umgehend dem zuständigen Bezirkskommando , zu
übersenden.

Diese Anordnung bezieht sich auch auf solche Verwundete
und Kranke , die aus ihren Wunsch oder auf Antrag von An
gehörigen in ihre Heimat überführt und in der eigenen Famrue
untergebracht worden sind . Sie unterliegen gleichfalls der
Anmeldung . Der Oberpräsident

gez . : He ngstenber  g.

Zugelaufen ist ein junger Hund.
Cronberg . den 3 . Februar 1915.

Die Polizeiverwaltung . 2 . V . : Schulte.

kl ?0ll
der

Donnerstag
eintreffend
Brat-

fwd -25 -s.

Grosse

Pfd.45^

Für die 500 Grammfelöppfiefe
vorn 1. bis 7 . Februar

empfehlen wir:
8peise-Sdiokoiaden

fein und preiswert
Cafe! 30 35 45 50^
_Ueu eingeführt —

Maestrani feine Schweizer
Schokolade, Cafe! 45/$

Golf-Schokolade 2Wapien
Cafel 50 4

F Fertigeeldpoltpackungen
Wir bringen in unieren Pack¬
ungen nur bewährte u. preis-
würdiga Artikel zum Verkauf
Schokolade Pack.llr .t4 55 -4

Zigarren ” ;-
Zigarette! 20 »Lut

20 .. 60,80,100
Kakao -Würfel , Kondensierte

Milch, Teebomben 1* 4
— Frühstückszungen —

Cerpeiatwurit
feinftethür.u.Boift. 1 .5U
nietlwurlt hart1.40
Lehre Kartons 4, 5, 6

Wurst -Kartons 4 und 5„

MMS Uin lfi
des „Kronberger Anzeiger " von
\ 9 \4  werden zurückgekauft m
Verlag diese s Blattes. _

Belaufen tÄtr
Kaschen . Abzugeben

Burger st r a ße 8 .
£ ?« von einem Jungen
vm 0  auf dem Eisweiher
hängen geblieben . Wieder¬
bringer erhält Belohnung m
der Expedition.  _

Sugendwehr:
. ■ _ - TT*»m afH.^5I C

Heute Abend : Turnstunde.
Montan Abend : Uebung.

IBPftanosmFiouugu.BP[(t)iagniibine aonmptaiiFn
Lä  L«Sft b-ÄS Ä
! Tanuar 1915 find folgende Metalle beschlagnahmt.

U  Rupfer , Nickel, Zinn , Aluminium , Antimon und

I wer vorrä ? dieser Art mt Besitz oder in verwahrung hat,
hat die Bestände an die Metallmeldestelle ArregsstoMbtefluns
des Königlichen Ariegsministeriums tn Berlin W 66 , Mauer
straffe 63 65 bis zum i.5 . Februar 4915 einf chlreßlich anzuzelgen.

B Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Melde
sckeine für Metalle zu erfolgen , für die Vordrucke bei dem hiesigen
Postamt erhältlich sind. Die Bestände find nach den vorgedruckten
Massen getrennt anzugeben . Zn denzemgen Fallen , m welchen
genaue werte nicht ermittelt werden können (j . 8 . i>er Hetngebalt
von Erzen ) sind schätzungsweise einzutragen . Ven Meldepflichtigen
wird anheimgestellt , gleichzeitig n .it der Meldung auf besonderem
Zogen ein Angebot zum verkauf eines Testes ftmer Bestände
oder der ganzen Bestände emzureichen . wertere Mitteilungen
irgend welcher Art darf die Meldung nicht enthalten.

' Die Bestände sind in gieicher weise fortlaufend alle
drei Monate , erstmalig wieder am 1. Mai , aufzugeben
unter Einhaltung der Einreichungsfrist bis zum 15.

1 des betreffenden Monats . u
Die nähere Bezeichnung der von oben genannter Verfügung be-
troffenen Gegenstände sowie der betroffenen Personen Gesellschaften,
Betriebe usw . können auf dem Bürgermeisteramt ^ rntmer 8 em-
gesehen werden . Dort liegt auch die Beschlagnahmeverfugung,
deren Einsichtnahme vor Erstattung der vorgeschrlebenen Meid-
ungen dringend notwendig ist, auf.

Lronberg , den 4- Februar I9l4  ^
Der Magistrat . Z . v : Schulte.

Bad Homburg , den 30 . Zannar 191 ^-

SklAMM Üft Wk-MfW.
Der Bundesrat bat beschlossen, daß der für die heeresver-

pflegung von Anfang Februar 19,5 bis zur nächsten Ernte er-
forderlichen Bedarf an Hafer rm Betrage von ememhalb Millionen
Tonnen sofort sicherzustellen und m drei Testen von fe e.ner
halberr Million Tonnen in den Monaten Februar Marz und
Avril 1915 an die Heeresverwaltung zu liefern ist. Bis ver-
lestung dieser Beträge auf die einzelnen Bundesstaaten und Liefer-
ungsverbände ist durch den Herrn Reichskanzler und den herpn
Minister des Innern erfolgt . "Nach ihr entfallen auf den Ober,
taunu ^kreis 5ff0 Tonnen . Je ein Drittel dieses Ouantums ist m
dm Monaten Febrnar , März und April zur Ablieferung bereit-
zvstellen. Zur Lieferung dieser Lieferungen werden auf Grund
des § 2 Absatz \ des Höchstpreis Gesetzes vom 4- August und
17  Desember 1914 in der Fassung des Abänderungsgesetzes vom
2f Januar 1915 (RGBl .S. 25) sämtliche im Obertaunuskre.se
vorhandenen Hafer -Vorräte (gedroschen und ungedroschen ) h.ecmi
für die Heeresverwaltung beschlagnahmt . Diese Anordnung tr
mit dem Tage der Veröffentlichung im Areisblatt des Obertaunus-

kreisesMit Ankauf in unserem Areise ist die landwirtschaft-
liche Zentral -Darlehnskasse für Dentschla .td, Filiale Frankfurt am
Main , Schillerstraße 15, betraut . Die Beschlagnahme wird m
denieniaen Fällen wieder aufgehoben werden können , wo die Hafer
besitzer die von ihnen geforderten Mengen freiwillig zur Verfügung
stellen und die nötige Sicherheit wegen Bereithaltuns auch der
später fälligen Lieferungen bieten . Zm anderen Falle erfolgr i

Zwangsenteigr werden nicht betroffen : 1-Saat.

Hafer im Sinne des 8 1 Absatz 3 der Bekanntmachung vom 19.
Dezember 1914 , d- h- Saathafer , der uachweissich aus landw .rt.
schaftlichen Betrieben stammt , die Uh n - - . u
mit dem verkaufe von Saathafer beiatzt tzaven . 2 der von oen
Landwirten für ihre wirttschaft erforderlichen vaathafer 200 kg
für das ha Haferanbaufläche , 3 . für zedes Pferd oder ander
Einhufer , die im Besitz oder Gewahrsam von Personen °,ind,
eine Menge von 300 kg.

Die Ortspoiizeibehörden werden wicdcrruflich ermächtigt , den
Landwirten und pferdebesitzern die Anschaffung von ya ^ r im
Rahmen der vorstehenden Ausnahmen zu gestatten , von zeüer
erteilten Erlaubnis ist mir Anzeige zu machen.

Der Aal . Landrat . Z . v : v . Bernus.

Wird veröffentlicht.

Lronberg , 2. Febr . 191^ - Die Polizeiverwaltung.

Z . v . : Schulte.

Den Spielern der PreußSüd-
deutfchen Lotterie zur Kenntnis¬
nahme , da die Lose zur zweiten
Klaffe bisßfpäteftens 8 . Febr . ,.
abends 6 Uhr eingelöst fem müssen

Heinrich Lohmann
Telefon 119.

Kriegsversicherung.
Die Angehörigen der nach dem 1. Dezember v . J.  zum

| Militärdienst eingezogenen Mannschaften werden ersucht , deren
Namen auf Zimmer 7 des Bürgermeisteramtes zur Aufnahme
in die Kriegsversicherung anzugeben . T

Die entstehenden Kosten werden aus städtischen Mitteln
!gedeckt. '

Cronberg , den 6 . Januar 1915^
Der Magistrat . 2 . V . Schulte.



Staats - und Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pachtgelder, Schub
und Wassergeld für die Monate Januar bis März kommen vom
20. d. M . bis (5. Februar zur Erhebung. Die Aasienstunden
find von morgens 81/2—12V2 Uhr mittags.

Lronberg, den 19. Januar 1915.
Der Magistrat. I . V. : Schulte.

Verordnung über die Abkürzung der Schonzeit für
weibliches Rehwild , Fasanenhennen und Hasen.

Vom 19- Januar 19(5.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Aönig von Preußen ic.

verordnen auf Grund des Artikels 63 der Verfaffungsurkunde für
den preußischen Staat vom 31. Januar 1850(Gesetzsamml.5 .17
und auf den Antrag unseres Staatsministeriums, was folgt:

8 l - Im Jahre 1915 beginnt die Schonzeit für weibliches
Rehwild und Fasanenhennen(§ 39 Absatz 1 Nr. 6 und 13 Ader
Iagdordnung vom 15. Juli 1907, Gefetzsamml. S . 207) erst mit
dem s. Mär ; und für Hasen (8 39 Absatz \ Nr . 9 a. a. © .)
mit dem s. Februar.

8 2. Diese Verordnung tritt mit ihrer Ankündigung inArast.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedruckten Königlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 1J . Januar 1915.

Wilhelm . (L. S.)

Holz-Verkäufe
der König!. Oberförsterei Königsfein i. ü.
1. Dienstag den 9. Februard. 3. kommen zum verkauf in

Königsfein(Saalbau Georg) von 10 Uhr vormittags ab:
Schufjbez. Eppenhain aus der Fichtendurchforstung am Eich-

köpf, Distr. 97 und vom Freihieb der Ruppertshain-Schloß-
borner Straße Distr. 95, 100, 103 und 104 : Fichten 10
Stämme 2r/Hc Al . mit 3, 9̂ Fstm ., je 1̂ 0 Stangen Ir
und 2r Al.. 110 Stangen 3r Al. ; Brennholz meist Buche:
170 Rm. Scheite und Anüppel. -10 Rm. Reisig Ir Al.
außerdem aus

Schufjbez. Schiofjborn, Aalb-Heck Distr. 73/7-1: 69  Buchen-
Abschnitte 3r/5r Al., 5 Rjp. Buchen>Nutzscheite.

2. Dienstag den 23. Februar in Königsfein wie oben:
Schutzbez. Falhensfein: Brennholz aller Art und kleine Nutz¬

hölzer aus den Schlägen und Durchforstungen im Ginzig
Distr. , Hain Distr. 12 u. Aocherfels Distr. 15.

Schufjbez. Königstein: Buchen- und Eickenbrennholz aus dem
Speckkopf und hinteren Herrenwald Distr. 21, 29  und 31.

3. Dienstag den 9. März in Königstein wie oben:
Fickten-, üärcken-, und Kielern-llutzholz(Stämme und
Stangen) aus Schutzbez. Falkenstein: (Hardtwald Distr. 8
und 9), Schutzbez Scklotzborn: (Gedung Distr. 69 ir ' 70)
und Glashütten : (Rausch und Glaskopf Distr. 56, , 67,
und 68).

4 . Dienstag den 16 . März in Königstein wie oben :
Brennholz: Verkauf aus Schutzbez. Glashütten und ev.
auch Aönigstein und etwaige Reste.

meiöpi(iikk SkikkiSk-uno« « Mli» an uno(Mt euto b.
Wmn strafen,mm  iir nafbipöp  Sk immm  smn öpW
1. Mit dem Beginn des 1. Februar 1915

sind alle Vorräte von Weizen (auch Dinkel
und Spelz), Roggen, allein oder mit anderer
Frucht gemischt, Hafer, sämtlich auch unge-
droschen, Weizenmehl-, Roggen-, Hafer- und
Gerstenmehl beschlagnahmt.

!. Jeder Einwohner hat die in seinem Ge¬
wahrsam befindlichen Vorräte, welche zu¬
sammen mehr als 2 Zentner betragen, bis
zum 6. Februar bei uns anzumelden.

Formulare zu dieser Anzeige nebst einer
Ausführungsanweisung zu ihrer Ausfüllung
sind, soweit sie nicht bereits zugestellt sind,
auf Zimmer 5 des Bürgermeisteramtes
erhältlich.

. Auch Derjenige, welcher weniger als zwei
Zentner Vorräte hat, muß eine schriftliche
Erklärung machen.

W ;r die unter 2 und 3 vorgeschriebenen
Anzeigen unterläßt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben 'macht, wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder Geld¬
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Außerdem werden die nicht angezeigten
Vorräte weggenommen und dafür kein Preis
gezahlt.

5. Wer am 1. Dezember >9 (4 Getreide,
welches er anzumelden hatte, verschwiegen
hat, bleibt straffrei, wenn er jetzt richtig
anmeldet.

6. Jeder , welcher beschlagnahmte Vorräte be¬
sitzt, ist verpflichtet, die Vorräte aufzube¬
wahren und pfleglich zu behandeln. Er
bleibt für die volle Menge haftbar.

Zuwiderhandlungen werden mit Ge-
Cronberg, den 1. Februar 1915.

lUf

fängnis bis zu einem Jahr oder mit Gel!
strafe bis zu 10 000 Mark geahndet.

7. Veränderungen an den beschlagnahmte«
Gegenständen dürfen nicht vorgenomme«werden.

Das Verfüttern von beschlagnahmte«
also auch von Hafer, Haferschrot oder Hafer¬
mehl ist bei Strafe bis zu einem Jahr Ge¬
fängnis oder bis 10000 Mark verboten.

8. Händler und Handelsmühlen dürfen monai
lich Mehl bis zur Hälfte der vom 1. bir
15. Januar 19(5 käuflich gelieferten Mehl
menge veräußern.

Bäcker und Konditoren dürfen täglil
Mehl bis zu drei Vierteilen des durchschnitt.
lichen Tagesverbrauchs vom 1. bis 18.
Januar 1915 verbacken.

Jeder Händler, Bäcker, Konditor und
Müller muß also auf Grund seiner Bücher
Nachweisen können, daß er nur die genehm¬
igten Mengen verbraucht hat. Er hat dies
am 1., 10. und 20. jeden Monats , erftmalii
am (0. Februar bei uns anzuzeigen.

Ein Jeder mache deshalb sofort seine
schriftlichen Nachweise und zeige an, daß
er von dieser Befugnis Gebrauch machen
will. Bei Zuwiderhandlungen Gefängnis¬
strafe bis zu einem Jahre oder Geldstrafe
bis 10000 Mark. ?

9. Jeder Besitzer von Getreide und Mehl wiege,
sofort seine sämtlichen, sowie die von ihm
verwahrten einem Dritten gehörigen Vor¬
räte, damit er genaue Angaben machen
kann und sich vor schweren Strafen schützt

Der Magistrat . J . V : Schulte.

Freitag,  den 5. Februar , abends 9 Uhr pünktlich im
„Grünen Wald"

Iakres-Versammlung.
Tagesordnung : 1. Bericht des Brandmeisters.

2. Bericht der Kaffen-Revision.
3. Wahl des Vorstandes.
4. Einteilung der Mannschaften und Wahl

der Führer.
6. Die Kameraden im Felde und unsere

Sendungen.
6. Verschiedenes.

Der Brandmeister.

August Trombelli::Mammolshain
empfiehlt:

Rlchtffeine, Mauer- u. Stlcklteine, Schroffein,
Fertige Creppen-Crlffe, Wdierlfeine

Anfertigung aller Terrazzo-Arbeiten
bei prompter Bedienung und billigen preisen.

Im WMMMOSwWW Big.J
♦

| Mündelsicher T ™ .
f unter Garantie desObertaunuskreisest^ Elfter tfOX

'Verwertung.
Zum Sterilisieren von Fleisch,
Wurst und dergleichen empfehleM's (ininaiMpr

für erstklassige Ware.
Georg Mssekke

» Telephon Rr. 353 > PoItfcheckkoiUo llr. 5795 • Reidisbank Giro Konto♦
^ Zunahme von Spareinlagen in jeder ßöhe gegen ^
; 3Vg Prozent linken bei täglicher Verzinkung. ♦
• •

^ Kostenlose Hbgabe von Beimiparbüchfen bei einer •
♦ mindeffeinlage von 3.— Mark. ♦

i ; ^
I 4 , Hnnahmeffelle bei ßerrn ßeinrich hohmann, Lronberg. »

mit braunem Aopf, auf „Terrie"
hörend, am Zonntag am Fuchs¬
tanz entlaufen.

Nachrichten an die Expedition
dieses Blattes.

Znlon Pappel
appr. Kammerjäger,

Marktpl. 2 Oberursel Tel. 56
empfiehlt sich zur PertilgungI»«
sämtl. Kngrftrfrrn nach der neuesten
Methode, wie Ratten, Mäuse,
Wanzen A äfer usw Uebernahme
ganzer Häuft-- im Abonnement.

1
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